
Rechtssache T-192/01 R 

Lior GEIE 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

„Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes — Vertragliche Zahlung — 
Einstweilige Anordnungen — Dringlichkeit" 

Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 7. Dezember 2001 II-3659 

Leitsätze des Beschlusses 

1. Vorläufiger Rechtsschutz — Einstweilige Anordnungen — Voraussetzungen — 
Schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden — Beweislast 
(Artikel 243 EG) 

2. Vorläufiger Rechtsschutz — Einstweilige Anordnungen — Voraussetzungen — 
Schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden — Finanzieller Schaden — 
Existenzgefährdende Situation für die antragstellende Gesellschaft — Beurteilung 
unter Berücksichtigung der Lage des Konzerns, zu dem sie gehört 
(Artikel 243 EG; Verfahrensordnung des Gerichts, Artikel 104 § 2) 

II - 3657 



LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-192/01 R 

1. Zwar ist es im Rahmen eines Verfah
rens des vorläufigen Rechtsschutzes für 
den Nachweis eines schweren und 
nicht wieder gutzumachenden Scha
dens nicht erforderlich, dass der Ein
tritt des Schadens mit absoluter Si
cherheit belegt wird, sondern es ge
nügt, dass dieser mit einem hin
reichenden Grad an Wahrscheinlichkeit 
vorhersehbar ist. Jedoch obliegt es dem 
Antragsteller, die Tatsachen zu be
weisen, die die Erwartung eines solchen 
schweren und nicht wieder gut
zumachenden Schadens begründen 
sollen. 

(vgl. Randnr. 49) 

2. Ein finanzieller Schaden ist im Rahmen 
der Beurteilung eines Antrags auf Er
lass einstweiliger Anordnungen durch 
das Gericht grundsätzlich nicht als ein 
nicht oder auch nur schwer wieder 
gutzumachender Schaden anzusehen, 
da er Gegenstand eines späteren fi
nanziellen Ausgleichs sein kann. Nach 
diesen Grundsätzen wäre die bean
tragte einstweilige Anordnung nur 
dann gerechtfertigt, wenn ihr Unter
bleiben für den Antragsteller existenz
gefährdend wäre. Im Rahmen der Prü
fung der finanziellen Lebensfähigkeit 
des Antragstellers ist dessen materielle 
Lage unter Berücksichtigung u. a. der 
Besonderheiten des Konzerns zu beur
teilen, dem er über seine Gesellschafter 
angehört. 

(vgl. Randnrn. 50-51, 54) 
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